Muster Gemeindebewilligung
Gemeinde-
wappen

    
     		Gemeinde   ..........	(Briefkopf etc. der Gemeinde)


Bewilligung für einen Gastwirtschaftsbetrieb

Gestützt auf Art. 4 ff. des kantonalen Gastwirtschaftsgesetzes (GWG) vom 7. Juni 1998 und Art. ........ Gemeindegastwirtschaftsgesetz erteilt der Gemeinderat/Vorstand .................... folgende Bewilligung für die Ausübung einer gastgewerblichen Tätigkeit nach Art. 3 GWG.

Name des Betriebes	...............................................(z.B. Hotel Post / Restaurant Post etc.)
Adresse des Betriebes	...............................................

Verantwortliche Person	Name / Vorname / Geb.-Datum / Bürgerort / Wohnort / Adresse

Bisheriger Betriebsname	...............................................
Bisherige Bewilligungsperson	...............................................

Bezeichnung der Lokalitäten, 	....................................................(z.B. Hotel - Restaurant / Motel etc.)
in denen gewirtet werden darf
Nebenbetriebe	(z.B.: Hausbar, Dancing, Kiosk, keine, Als Nebenbetriebe gelten Betriebe, die sich im oder in unmittelbarer Nähe des Hauptbetriebes befinden.)

Öffnungszeiten		(z.B. von bis Uhr, gemäss Gemeinde - GWG etc.)

Dauer der Bewilligung	ab (Datum), unbefristet oder befristet bis ....................... 

Gebühr	Bewilligung Gemeinde, evt. detaillierte weitere? CHF .................

Besondere Auflagen	Verboten unter anderem ist die Abgabe
· von alkoholhaltigen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren und an Betrunkene;
· von gebrannten Wassern oder von Mischgetränken auf der Basis von gebrannten Wassern an Jugendliche unter 18 Jahren;
· alkoholhaltiger Getränke mittels öffentlich zugänglicher Automaten

(allfällige spezielle	(z.B: bei Unterhaltungen mit Musik müssen ab 22.00 Uhr 
zusätzliche Auflagen)	Türen & Fenster geschlossen bleiben etc.)

Bemerkungen	Der Ausschank von gebrannten Wassern ist nur mit einer kantonalen Bewilligung zulässig. Diese ist umgehend mit beiliegenden Gesuchsformular direkt beim Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) in Chur zu beantragen.

Ausschank gebrannter Wasser		ja	nein

Mitteilung an		Gemeindepolizei / Gemeindebuchhaltung & (evt. weitere Stellen)
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, Ringstrasse 10, 7001 Chur

Rechtsmittelbelehrung	Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Mitteilung beim Obergericht Graubünden in Chur schriftlich Beschwerde eingereicht werden.


	Namens des Gemeinderates/ -vorstandes   .........................

	Der Präsident:	Der Aktuar:


Beilagen
- Exemplar Gemeindegesetz
- Gesuch gebrannte Wasser Ausschank-/Kleinhandel (ALT) mit Vermerk
